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Stadtratsanfrage Nr. RA-100/2015 – U-Untersuchungen  für Kinder und Asylsuchenden 
 
 
Sehr geehrte Frau Zais, 
 
Ihre an die Oberbürgermeisterin gerichtete Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
1. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es für die D urchführung und Finanzierung der U-

Untersuchungen für Kinder von Asylsuchenden? 
 

Die U-Untersuchungen werden nach dem § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für der 
Stadt Chemnitz zugewiesenen Asylbewerber und geduldeten Ausländern übernommen.  

 
2. Wie wird die Teilnahme an den U-Untersuchungen f ür Kinder von Asylsuchenden in 

Chemnitz organisiert? 
 
Die Erstvermittlung von Kindern erfolgt über die Soziale Arbeit des Sozialamtes an die nieder-
gelassenen Kinderärzte. Die weiteren Untersuchungsgründe legt der Kinderarzt in Abstimmung 
mit den Eltern fest. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Philipp Rochold 

Bürgermeister 
 
 
 


